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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Gemeinde Oggelshausen 
Landkreis Biberach 

 
Satzung des Schullandheims „Federsee“  

der Gemeinde Oggelshausen vom 22.11.2021 
 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
Oggelshausen am 22.11.2021 folgenden Satzungstext in öffentlicher Sitzung beschlossen: 
 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 
1) Die Gemeinde Oggelshausen führt und betreibt das ehemalige Pfarrhaus Kirchplatz 5 in Oggelshausen unter der 

Bezeichnung „Schullandheim Federsee“ als öffentlich-rechtliche Einrichtung.  
2) Das Schullandheim ist eine unselbständige Einrichtung der Gemeinde Oggelshausen. Der Gemeindeverwaltung 

obliegen die Bedarfsverwaltung und Bewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsmittel. 

§ 2 Aufgaben 
Das Schullandheim schafft und erhält die pädagogischen Voraussetzungen für die Durchführung von 
Schullandheimaufenthalten. 
Darüber hinaus steht das Schullandheim zur Durchführung von Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung. 

§ 3 Leitung 
Die organisatorische Leitung des Schullandheims obliegt der Gemeindeverwaltung. Für die pädagogische Nutzung und 
Ausgestaltung ist der jeweilige Nutzer verantwortlich. 

§ 4 Benutzung 
1) Das Schullandheim steht allen Kindern und Jugendlichen offen. Soweit es den Aufgaben des Schullandheimes nicht 

entgegensteht, kann im Ausnahmefall die Benutzung auch sonstigen Nutzern (z. B. Vereinen, Familien, 
Erwachsenengruppen, etc.) eingeräumt werden. 

2) Die Benutzung ist grundsätzlich schriftlich bei der Gemeindeverwaltung zu beantragen. 
3) Die Benutzer sind zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet. Bei groben oder wiederholten Verstößen gegen die 

Hausordnung kann die weitere Benutzung untersagt werden. Die Entscheidung darüber trifft die 
Gemeindeverwaltung. 

§ 5 Benutzungsgebühren 
Für die Benutzung des Schullandheims werden Gebühren nach Maßgabe der jeweils gültigen Gebührenordnung zu dieser 
Satzung erhoben. Die Gebührenordnung wird von der Gemeindeverwaltung erstellt und bei Bedarf fortgeschrieben. 

§ 6 In-Kraft-Treten 

Die Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 

 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder 
aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Auf den Anschlag an der Verkündungstafel wird hingewiesen. 
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Am Montag, 24.01.2022 findet die nächste Gemeinderatssitzung statt. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

Tagesordnung zur 1. Gemeinderats-Sitzung am Montag, den 24.01.2022 
um 19:00 Uhr im Bürgersaal des Dorfgemeinschaftshauses 

 
a) öffentlich: 

 
1. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das 

Jahr 2022 
2. Aufnahme der Gemeinde Jungingen als Beteiligte bei Komm.Pakt.Net 
3. Aufbringung Feinbelag in der Hochbergstraße 
4. Aktuelle Corona-Situation 
5. Besucherauswertung des Schullandheims für das Jahr 2021 
6. Bauanträge 
7. Bekanntgaben 
8. Anfragen und Sonstiges 

 
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet eine nicht-öffentliche Sitzung statt. 
 
Für Zuhörer gelten die aktuellen Corona-Regeln. Zur öffentlichen Sitzung sind maximal 20 Besucher 
zugelassen. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske. 
 
Corona 
Nächtliche Ausgangsbeschränkungen im Landkreis Biberach für nicht-immunisierte Personen ab Samstag, 
15. Januar 2022 
Das Kreisgesundheitsamt des Landratsamtes Biberach hat heute, 14. Januar 2022, festgestellt, dass die 7-Tage-Inzidenz 
(pro 100.000 Einwohner) im Landkreis Biberach am zweiten Tag in Folge über 500 liegt. Daher treten im Landkreis in der 
Nacht von Freitag auf Samstag, 15. Januar 2022, 0 Uhr, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte 
Personen wieder in Kraft. Nicht-immunisierten Personen ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder der sonstigen 
Unterkunft zwischen 21 und 5 Uhr nur aus triftigen Gründen gestattet. Triftige Gründe sind beispielsweise die Ausübung 
beruflicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Übungen und Einsätzen von 
Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Sobald das Kreisgesundheitsamt festgestellt hat, dass die 7-Tage-
Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis Biberach wieder unter 500 liegt, treten die nächtlichen 
Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen am auf die Bekanntmachung folgenden Tag außer Kraft. Die 
in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in der seit 12. Januar 2022 geltenden Fassung genannten 
Einschränkungen der Alarmstufe II gelten für alle Bürgerinnen und Bürger fort. Die in der Alarmstufe II geltenden 
Regelungen gibt es zusammengefasst unter: https://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/ZZ_Corona_Regeln_Auf_einen_Blick_DE.pdf  
 
Notdienste: 
Kassenärztlicher Notdienst: 116 117 Kinderärztlicher Notdienst 0180 19 29 343 
Augenärztlicher Notdienst 0180 19 29 350 Zahnärztlicher Notdienst 0180 59 11 610 
Notfallpraxis: Sana-Klinikum Biberach, Marie-Curie Str. 6, 88400 Biberach (Sa., So., Feiertag) von 8:00 – 22.00 Uhr 
 
Apothekennotdienst: 
Samstag, 22.01.2022, Kanzach Apotheke, Riedlinger Str. 5, 88525 Dürmentingen, Tel.: 07371/129333 
Sonntag, 23.01.2022, Stadt Apotheke, Marktplatz 32, 88416 Ochsenhausen, Tel.: 07352/8131 
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Michael Kara / Bürgermeister 
 

Katholisches Pfarramt 
 

Pfarrkirche St. Laurentius/St. Agatha 
 

Gottesdienstzeiten: 

Samstag, 22.01.2022,  18:30 Uhr Vorabendmesse 
 

Die hohen Inzidenz-Zahlen machen die Erfassung der Gottesdienst-Teilnehmer und die Einhaltung der Masken-und Abstandspflicht 
wieder umso wichtiger. Daher ist es weiterhin am praktikabelsten, wenn Gottesdienst-Besucher ausgefüllte Kärtchen mitbringen, die 
wie gewohnt im Vorfeld in den Kirchen ausliegen. -Bitte tragen Sie eine FFP2 Maske 
 
Mittwoch, 26.01.2022,  18:00 Uhr  Rosenkranz -Bitte tragen Sie eine FFP2 Maske 
    18:30 Uhr Abendmesse -Bitte tragen Sie eine FFP2 Maske 

Mitteilungen der evangelischen Kirche 
 
Gottesdienste : Sonn- und feiertags laden wir um 10:00 Uhr zum Gottesdienst ein. Aufgrund der aktuellen Coronalage 
ist der Mindestabstand auf 2 m erhöht, der Gottesdienst dauert in der Alarmstufe nur 30 Minuten. Es bestehen weiterhin 
Abstands- und Maskenpflicht und die Mitfeiernden werden namentlich erfasst. In der Regel sind zurzeit noch einige Plätze 
frei – wir freuen uns über alle, die kommen! 
Sollte die Inzidenz im Landkreis über 800 steigen, dann ist nach unseren Vorschriften kein Präsenzgottesdienst in der 
Kirche möglich. Bitte informieren Sie sich entweder auf unserer Homepage oder fragen Sie per Mail oder Telefon im 
Pfarramt nach. 
Kindergottesdienst: Der Kindergottesdienst findet zurzeit nicht statt. 
So 23.01.2022 – 3. Sonntag nach Epiphanias 10:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Jörg Weag, Aulendorf); Predigtreihe 
Offene Türen: Predigt über „Die Tür zum Leben“ (Offenbarung 3,8) 
Veranstaltungen Kirche in Zeiten von Corona: Unsere Kirche bleibt zum Gebet unter der Woche geöffnet. Auf 
unserer Webseite http://www.evkirche-badbuchau.de finden Sie weitere Hinweise. Auf der Webseite des Evangelischen 
Bildungswerks Oberschwaben (https://www.ebo-rv.de) finden Sie aktuelle Themen und auch Online-Veranstaltungen 
(Webinare). Öffentliche Bücherei (im Evang. Gemeindehaus, Karlstraße 24): Die Bücherei hat montags bis freitags von 
9:30–16:30 Uhr geöffnet. 
 

Mitteilungen der Woche 
 
Schulanmeldung an der Dollinger-Realschule 
Die Anmeldung an einer weiterführenden Schule ist ein wichtiger Schritt in der Schulkarriere. Deshalb sind wir überzeugt, 
dass eine Anmeldung an der Dolli immer die richtige Wahl ist. Ob der Weg in neun Jahren zum Abi gemeinsam mit den 
beruflichen Gymnasien oder in eine Ausbildung führen soll, an der Realschule ist alles möglich. Als große Realschule 
können wir auch verschiedene Züge und Profile anbieten. Einen großen Infotag mit ganz vielen Menschen im Haus dürfen 
wir auf Anweisung des Kultusministeriums dieses Jahr leider nicht machen, aber wir glauben, dass es für die Wahl der 
Schule sehr wichtig ist, sich einen Eindruck in der Schule machen zu können. Wir bieten deshalb auf Nachfrage 
Besichtigungen des Schulhauses an. Dazu setzen Sie sich bitte mit dem Sekretariat in Verbindung. Gerne erhalten Sie 
hierbei auch Infos zum Unterricht an der Realschule, zur Dolli, zum Bilizug, zur Bläserklasse und zur Theaterklasse an. 
Auf unserer Homepage können Sie sich mit ganz vielen Beiträgen zu einzelnen Bereichen, die unsere Dolli ausmachen, 
informieren. Die Beiträge lassen sich alle einzeln auswählen und bieten vieles an Informationen, was über unsere Schule 
wichtig zu wissen ist und was wir bieten. Am Freitag, 28. Januar gibt es um 16.00 Uhr eine Live-Infoveranstaltung per 
Video mit allgemeinen Infos zur Schule, zum Bilizug, zur Bläserklasse und zur Theaterklasse. Den Zugang dazu finden Sie 
auf der Homepage. Die Dokumente zur Anmeldung finden Sie ebenfalls auf der Homepage. Diese lassen Sie uns bitte an 
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den Anmeldetagen im Original zukommen. Dies kann durch Abgabe im Sekretariat, auf dem Postweg oder durch Einwurf 
in unseren Briefkasten an der Schule geschehen. www.dollinger-realschule.de -Telefon 07351-51422 
 
Hilfe bei der Steuererklärung 
Auch Rentnerinnen und Rentner müssen Steuern zahlen, wenn das zu versteuernde Einkommen den jährlichen 
Grundfreibetrag überschreitet. 2021 lag der Grundfreibetrag für Alleinstehende bei 9.744 Euro und für Verheiratete bei 
19.488 Euro. Mit Hilfe der kostenlosen Bescheinigung »Information über die Meldung an die Finanzverwaltung« können 
Ruheständler alle steuerrechtlich relevanten Beträge für das abgelaufene Jahr überprüfen, die die gesetzliche 
Rentenversicherung automatisch an die Finanzverwaltung übermittelt hat. Die sogenannten eDaten liegen damit 
grundsätzlich dem Finanzamt vor und müssen seit 2019 nicht mehr von Hand in die Steuererklärung eingetragen werden. 
Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, muss selbst nur dann Eintragungen vornehmen, wenn diese eDaten 
nicht oder nicht zutreffend übermittelt wurden.  Wer die Bescheinigung schon einmal angefragt hat, bekommt sie derzeit 
wieder automatisch von der DRV zugesandt. Wer sie erstmals benötigt, um die übermittelten Daten zu überprüfen, kann 
sie kostenlos unter www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheinigung anfordern.  Weitere Informationen enthält 
die Broschüre »Versicherte und Rentner: Informationen zum Steuerrecht«. Sie kann kostenlos unter der Telefonnummer 
0721 825-23888 oder per E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter www.deutsche-
rentenversicherung.de steht die Broschüre ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur Verfügung.   
 
Mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Biberach: 
Spezielle Termine für Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren in Riedlingen, Erolzheim und 
Laupheim 
365 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren sind am Sonntag (9. Januar) im Impfstützpunkt in der Biberacher 
Stadthalle gegen das Coronavirus geimpft worden. Davon wurden 176 Mädchen und Jungen zum ersten Mal geimpft, 189 
Kinder zum zweiten Mal. Acht Erziehungsberechtigte nahmen das Angebot einer Boosterimpfung wahr. In den 
Impfstützpunkten in Riedlingen, Erolzheim und Laupheim bietet das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 
in dieser beziehungsweise in der nächsten Woche einen Impftermin speziell für die Fünf- bis Elfjährigen an. Dieser Termin 
findet in Riedlingen am Samstag, 15. Januar, von 10 bis 13 Uhr im Impfstützpunkt in der Cafeteria der Geschwister-
Scholl-Realschule, am Freitag, 21. Januar zwischen 14 und 18 Uhr im Impfstützpunkt Erolzheim, DRK-Haus, und am 
Samstag, 22. Januar, von 14 bis 18 Uhr im Impfstützpunkt Laupheim, ehemaliges Rentschler-Gebäude, Mittelstraße, statt. 
Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech-Pfizer. Es werden Erst- und Zweitimpfungen für Kinder von fünf bis 
elf Jahren angeboten. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech. Für Eltern beziehungsweise 
Erziehungsberechtigte der Kinder sind auch Boosterimpfungen möglich. Bei Erstimpfungen wird vor Ort bei Bedarf ein 
Terminslot für die zweite Impfung im selben Stützpunkt drei bis sechs Wochen später vergeben. Alle Impftermine des 
mobilen Impfteams des DRK Biberach sind unter Corona-Schutzimpfung (biberach.de) gelistet.  
 
LandFrauenverband Biberach-Sigmaringen:  
Einladung zum Onlinevortrag am 11. Februar 2022 um 19.30 Uhr Feng-Shui - Gesundes Wohnen und Arbeiten: 
Gestalten wir unsere Umgebung, als auch unseren Arbeitsplatz harmonisch, stärkt dies nicht nur unser Wohlbefinden, 
sondern auch unsere Gesundheit. Im Vortrag mit Cornelia Schmid werden Sie Feng-Shui nicht nur im Allgemeinen kennen 
lernen, sondern erfahren auch, wie Sie durch einfache Tricks sowohl ihr Zuhause als auch ihr Büro harmonisch gestalten 
können. Auch werden wir über Pflanzen und ihre Eigenschaften sprechen. 
Der Vortrag findet online am 11. Februar 2022 um 19.30 Uhr statt. Unkostenbeitrag beträgt 5,00 Euro. 
Anmeldung bis 8. Februar 2022 bei Doris Härle Tel. 07352 51939 oder email: LF-dorishaerle@t-online.de 
In Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern e.V  
 
Betreuungsverein Biberach e.V. 
Für neu bestellte rechtliche Betreuerinnen und Betreuer gibt es am Dienstag, 08. Februar, um 19 Uhr eine digitale 
Einführungsveranstaltung vom Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. Es werden folgende Themen besprochen: 
Einführung in das Amt des Betreuers, Übersicht über die gesetzlichen Grundlagen, Aufgaben des Betreuers, 
Inhaltsbeschreibungen der Aufgabenkreise, Zuständigkeit der Betreuungsgerichte. Auch Personen, die sich überlegen, ein 
Betreueramt zu übernehmen, sind herzlich willkommen. Technische Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein PC oder 
ein mobiles Endgerät wie Laptop, Tablet oder Smartphone mit Lautsprecher, sowie eine stabile Internetverbindung. Sie 
können sich bis Donnerstag, 03. Februar 2022 anmelden, entweder per Telefon 07351-17869 oder E-Mail an 
info@betreuungsverein-bc.de . Bitte teilen Sie bei der Anmeldung Ihre E-Mailadresse mit. Sie bekommen dann rechtzeitig 
den Zugangslink zur Online-Fortbildungsveranstaltung zugesandt. 
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Werbung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suche ab sofort Reinigungskraft auf Mini-Job-Basis. Ca. 2 bis 3 Stunden wöchentlich. 

Tel. 0152/36930022 


